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Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II 

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

 
1.1 Produktidentifikator 
 

Corabit-REP 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemischs: 
Reparaturasphalt 
Verwendungsektor [SU]: 
SU19 - Bauwirtschaft 
SU22 - Gewerbliche Verwendungen: Öffentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk) 
Verwendungen von den abgeraten wird: 
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor. 
 

1.3 Einzelheiten zu Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG, Ostring 9, D-45701, Herten-Westerholt 
Telefon ++49(0)209/9615-0, Telefax ++49(0)209/9615-190 
 

1.4 Notrufnummer 
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen: 
Tel.: 
 

Notrufnummer der Gesellschaft: 
Tel.: ++49(0)209/9615-0 
 

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren 
 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
2.1.1 Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Nicht bestimmt 
 

2.1.2 Einstufung gemäß der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG  
(einschließlich Änderungen). 
Kein gefährlicher Stoff / kein gefährliches Gemisch im Sinne der Verordnung. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 
2.2.1 Kennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Nicht bestimmt 
 

2.2.2 Kennzeichnung gemäß der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG  
(einschließlich Änderungen) 
Keine Kennzeichnung erforderlich. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Keine. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
 
3.1 Stoff 
n.a. 
 

3.2 Gemisch 
n.a. 
 

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
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4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Einatmen 
n.a. 

Hautkontakt 
Betroffene Körperstellen mit Wasser und milder Seife abwaschen, eincremen. 

Augenkontakt 
Mit viel Wasser mehrere Min. gründlich spülen, falls nötig, Arzt aufsuchen. 
Datenblatt mitführen. 

Verschlucken 
n.a. 

4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
n.a. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
n.g. 
 

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 

5.1 Löschmittel 
Geeignete Löschmittel 
C02 
Trockenlöschmittel 
Schaum 

Ungeeignete Löschmittel 
WasservollstrahI 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Im Brandfall können sich bilden: 
Kohlenoxide 
Toxische Pyrolyseprodukte. 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät. 
Je nach Brandgröße 
Ggf. Vollschutz 
Gefährdete Behälter mit Wasser kühlen. 
Kontaminiertes Löschwasser entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgen. 
 

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
n.a. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
n.a. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen, und gem. Abschnitt 13 entsorgen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
 

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung 
 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
n.a. 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Vor Sonneneinstrahlung sowie Wärmeeinwirkung schützen. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor. 
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Abschnitt 8:Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen 

 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Keine 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
n.a. 

8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 
Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Oberflächenbehandlungsmitteln sind anzuwenden. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstungen ablegen. 
 
Augen -/Gesichtsschutz: Schutzbrille dichtschließend mit Seitenschildern (EN 166). 
 (bei Spritzgefahr) 
 
Hautschutz - Handschutz: Gummi oder Kunststoffhandschuhe 
 
Hautschutz - Sonstige Schutzmaßnahmen : Arbeitsschutzkleidung (z .B. Sicherheitsschuhe EN ISO 20345, 

langärmelige Arbeitskleidung) 
 
Atemschutz:  entfällt 
 
Zusatzinformation zum Handschutz - Es wurden keine Tests durchgeführt. 
Bei Gemischen ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz 
überprüft werden. 
 

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 
Aggregatzustand :  fest 
Farbe : schwarz 
Geruch: Charakteristisch 
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt 
pH-Wert: Nicht bestimmt 
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: n.a. 
Siedebeginn und Siedebereich: n.a. 
Siedebeginn und Siedebereich: n.a. 
Flammpunkt: Nicht bestimmt 
Verdampfungsgeschwindigkeit: n.a. 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig): n.a. 
Untere Explosionsgrenze: n.a. 
Obere Explosionsgrenze: n.a. 
Dampfdruck: n.a. 
Dampfdichte (Luft=1): n.a. 
Dichte: 1,80 g/ml 
Schüttdichte: Nicht bestimmt 
Löslichkeit(en): Nicht bestimmt 
Wasserlöslichkeit: Unlöslich 
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt 
Selbstentzündungstemperatur: Nicht bestimmt 
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt 
Viskosität: n.a. 
Viskosität: n.a. 
Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt 
Oxidierende Eigenschaften: Nein 
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9.2 Sonstige Angaben 
Mischbarkeit: Nicht bestimmt 
Fettlöslichkeit / Lösungsmittel: Nicht bestimmt 
Leitfähigkeit: Nicht bestimmt 
Oberflächenspannung: Nicht bestimmt 
Lösemittelgehalt: Nicht bestimmt 
 
 

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1 Reaktivität 
Siehe auch Unterabschnitt 10.4 bis 10.6. 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 

10.2 Chemische Stabilität 
Siehe auch Unterabschnitt 10.4 bis 10.6. 
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Siehe auch Unterabschnitt 10.4 bis 10.6. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Siehe auch Abschnitt 7. 

10.5 Unverträgliche Materialien 
Nicht bestimmt. 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Nicht bestimmt. 

 

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben 
 
Einstufung gemäß  Berechnungsverfahren. 

Corabit-REP 
Toxizität/Wirkung End-

punkt 
Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung 

Akute Toxizität, oral:      k.D.v. 
Akute Toxizität, dermal:      k.D.v. 
Akute Toxizität, inhalativ:      k.D.v. 
Ätz-/Reizwirkung auf die 
Haut: 

     k.D.v. 

Schwere Augenschädigung/- 
reizung: 

     k.D.v. 

Sensibilisierung der  
Atemwege/Haut: 

     k.D.v. 

Keimzell-Mutagenität:      k.D.v. 
Karzinogenität:      k.D.v. 
Reproduktionstoxizität:      k.D.v. 
Spezifische Zielorgan-
Toxizität - einmalige 
Exposition (STOT-SE): 

     k.D.v. 

Spezifische Zielorgan- 
Toxizität - wiederholte 
Exposition (STOT-RE): 

     k.D.v. 

Aspirationsgefahr:      k.D.v. 
Reizwirkung Atemwege:      k.D.v. 
Toxizität bei wiederholter 
Verabreichung : 

     k.D.v. 

Symptome:      k.D.v. 
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Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben 
 

Corabit-REP 
Toxizität/Wirkung End-

punkt 
Zeit Wert Einheit Organismus Prüfmethode Bemerkung 

Toxizität, Fische       k.D.v. 
Toxizität, Daphnien       k.D.v. 
Toxizität, Algen       k.D.v. 
Persistenz und 
Abbaubarkeit: 

      k.D.v. 

Bioakkumulationspotenzial       k.D.v. 
Mobilität im Boden       k.D.v. 
Ergebnisse der PBT- und 
vPvB-Beurteilung : 

      k.D.v. 

Andere schädliche 
Wirkungen: 

      k.D.v. 

 

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung 
 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 
Für den Stoff I Gemisch I Restmengen 
Abfallschlüssel-Nr. EG: 
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung dieses Produktes. 
Aufgrund der speziellen Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim Verwender können unter Umständen 
auch andere Abfallschlüssel zugeordnet werden. (2001 1118/EG , 2001 1119/EG , 2001/573/EG) 
17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 0301 fallen 
Empfehlung : 
Örtlich behördliche Vorschriften beachten 
Stofflicher Verwertung zuführen. 
Zum Beispiel geeignete Verbrennungsanlage. 

13.2 Für verunreinigtes Verpackungsmaterial 
Örtlich behördliche Vorschriften beachten 
Behälter vollständig entleeren. 
Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden. 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 
 

Abschnitt 14: Angaben zum Transport 
 

Allgemeine Angaben 
UN-Nummer:   

Straßen / Schienentransport (GGVSEB/ADR/RID)  
 Kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrgutverordnung 
 

Beförderung mit Seeschiffen (GGVSee/IMDG-Code) 
 Kein Gefahrgut im Sinne der Gefahrgutverordnung 
 

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
n.a. 
 

Massengutbeförderung gemäß Anhang 11 des MARPOL-Übereinkommens 73/78  
und gemäß IBCCode 
n.a. 
 

Zusätzliche Hinweise: 
keine 
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Abschnitt 15: Rechtsvorschriften 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
keine 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Zur Zeit liegen keine Informationen hierzu vor. 
 

Abschnitt 16: Sonstige Angaben 
 
k.D.v. 

Legende: 
 
n.a.. = nicht anwendbar 1 n.v. = nicht verfügbar 1 n.g. = nicht geprüft 1 k.D.v. = keine Daten vorhanden 
WGK = Wassergefährdungsklasse gem. Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS (Deutsche Verordnung), 
WGK3 = stark wassergefährdend, WGK2 = wassergefährdend, WGK1 = schwach wassergefährdend 
AGW = Arbeitsplatzgrenzwert 1 BGW = Biologischer Grenzwert 
VbF = Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (Österreichische Verordnung) 
VOC = Volatile organic compounds (flüchtige organische Verbindungen) 
AOX = adsorbierbare organische Halogenverbindungen 
ATE = Acute Toxicity Estimates (Schätzwerte Akuter Toxizität - ATS) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) 
 
Ausgestellt von: 
Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG 
Ostring 9, D-45701 Herten-Westerholt 
Telefon: +49 (0)2 09 96 15-0  Fax: +49 (0)2 09 96 15 190  e-mail: info@kebu.de 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt 
Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. 
Haftung ausgeschlossen. 
 


